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Strompreise ab 1. Juli 2025

to.STROM.mobil

Vertragsbedingungen:

•	 Es gilt eine Erstlaufzeit von 12 Monaten ab Belieferungsbeginn. Danach verlängert sich der Vertrag jeweils um 
einen Monat, wenn er nicht mit einer Frist von 4 Wochen zum Monatsende gekündigt wird. 

•	 Preisanpassungen sind möglich

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Stadtwerke Torgau GmbH. Informationen zur Verarbei-
tung personenbezogener Daten erhalten Sie online unter www.stadtwerke-torgau.de oder in unserem Kundenservice.

Die Nettopreise verstehen sich inkl. Stromsteuer (2,05 Cent/kWh), Umlage gemäß Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz 
(0,277 Cent/kWh), Aufschlag für besondere Netznutzung (1,558 Cent/kWh), Off shore-Netzumlage nach § 12 EnFG 
(0,816 Cent/kWh), Netznutzungsentgelte, Konzessionsabgabe sowie Entgelt für Messstellenbetrieb für eine steuer-
bare Verbrauchseinheit nach § 14 EnWG. Sind zusätzlich noch eine Tarifschaltuhr oder ein Stromwandler installiert, 
wird hierfür ein zusätzliches Entgelt berechnet. 

In den Bruttopreisen ist die gesetzliche Umsatzsteuer von 19 % enthalten.

Grundpreis
in Euro/Monat

Arbeitspreis
in Cent/kWh

netto          8,40
brutto      10,00

netto       25,00
brutto     29,75
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Jeweilige Umweltauswirkungen
CO2-Emissionen (Gramm/Kilowattstunde)

Radioaktiver Abfall (Gramm/Kilowattstunde)

Lieferland der Herkunftsnachweise: Island
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Energieträgermix gesamt
Stadtwerke Torgau

Energieträgermix
Ökostrom-Produkte*

verbleibender
Energieträgermix

Stadtwerke Torgau

zum Vergleich:
Stromerzeugung in

Deutschland

* Produktspezifi sche Zusammensetzung der Stromlieferung im Jahr 2024 für folgende Produkte: Ladesäulen | Stromprodukte mit vereinbarter Öko-Option
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Stromkennzeichnung gemäß § 42 Energiewirtschaftsgesetz auf Basis der Zahlen des Jahres 2024

100%  
Ökostrom

laden

Besondere Bedingungen zum Stromliefervertrag „to.STROM.mobil“:

•	 Die technische Voraussetzung ist die Anerkennung des Stromzählers als steuerbare Verbrauchseinrichtung ge-
mäß § 14a EnWG durch den örtlichen Netzbetreiber. Der Strombedarf der Wallbox/Ladesäule wird dabei über 
einen separaten, steuerbaren Zähler erfasst.

•	 Der Netzbetreiber gibt die Unterbrechungszeiten vor und teilt sie dem Kunden mit.


